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Informationsblatt für die  
Bauartzulassung von Schallpegelmessgeräten 
 
Stand: Mai 2012 
 
Herausgegeben von der PTB-Arbeitgruppe 1.63 
 
Ansprechpartner: 
Dr. Ingolf Bork 
 
Tel:    +49 531 592 1531 
Fax:        +49 531 592 691531 
Email:     ingolf.bork@ptb.de 
 
 
 
1. Vorschriften und Normen 
 
Eichordnung, Allgemeine Vorschriften (EO-AV) 
 
Anlage 21 zur Eichordnung (EO21 - Schallpegelmessgeräte) 
 
DIN EN 61672-1 „Schallpegelmesser Teil 1: Anforderungen“ 
 
DIN EN 61672-2 „Schallpegelmesser Teil 2: Baumusterprüfungen“ 
 
DIN 45657:2005-03 „Schallpegelmesser – Zusatzanforderungen für besondere 
Messaufgaben“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzlicher Auftrag der Zulassungsprüfung von Schallpegelmessgeräten ist 
es, zu entscheiden, ob ein Schallpegelmessgerät für Aufgaben gemäß 
Eichordnung §3 verwendet werden darf oder nicht.  
Konformitätsprüfungen mit Normen werden von der Arbeitsgruppe 
Geräuschmesstechnik nicht durchgeführt. 
Gemäß Anlage 21 zur Eichordnung werden Schallpegelmessgeräte der 
Genauigkeitsklasse 1 und 2 überprüft. 
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2. Zulassungsantrag 
 
Der Antrag auf innerstaatliche Bauartzulassung ist schriftlich zu stellen. In ihm sollten 
der Gerätetyp des Schallpegelmessers, das Mikrofon, der Vorverstärker, der (die) 
Kalibrator(en), die verwendete Software mit Versionsnummer, die technische 
Dokumentation mit Versionsnummer und das gesamte Zubehör, das Bestandteil der 
Zulassung sein soll, angegeben werden. 
Weiterhin sind folgende Angaben im Antragsschreiben erforderlich: 
Briefkopf des Antragstellers, 
Name und Unterschrift des verantwortlichen Ansprechpartners, 
Umsatzsteuernummer (USt-IdNr; bzw. VAT Registration Number). 
Zusendung per email mit pdf-Anhang ist möglich. 
 
Mit dem Zulassungsantrag sind einzureichen: 

- drei Prüfmuster, 
- eine technische, deutschsprachige Dokumentation (Handbuch), die alle 

obligatorischen Angaben der jeweiligen Norm enthält (mit aktueller 
Versionsnummer und Datum), 

- eine ausgefüllte Checkliste (siehe Anhang) für die Prüfung der technischen 
Dokumentation, 

- drei Adapter mit einer Ersatzkapazität, die der Mikrofonkapazität entspricht, zur 
Einspeisung von elektrischen Prüfsignalen (auf BNC), 

- ein Adapter für die analoge Schnittstelle (AC-Ausgang) zur Prüfung der Richt-
charakteristik (auf BNC), 

- Kalibrator(en), der (die) Bestandteil der Zulassung sein soll(en) (Es ist 
mindestens ein zugelassener Kalibrator anzugeben), 

- das gekennzeichnete Zubehör, das Bestandteil der Zulassung sein soll. 
 
Die Bearbeitung des Antrags kann erst beginnen, wenn 

- alle notwendigen Unterlagen eingereicht sind und ggf. ein Vorschuß der 
voraussichtlich entstehenden Kosten überwiesen ist und 

- die notwendige Anzahl von Mustergeräten bei der PTB eingereicht und bei 
Bedarf vom Antragsteller gebrauchsfertig aufgestellt, angeschlossen oder 
eingerichtet sind. 

 
Der Antrag wird kostenpflichtig abgelehnt, wenn innerhalb eines halben Jahres nach 
Antragstellung die Bearbeitung aus den vorher genannten Gründen nicht begonnen 
werden kann. 
 
 
3. Schallkalibratoren 
 
In der Zulassung können nur zugelassene Schallkalibratoren mit dem für den Schall-
pegelmesser geforderten Bezugsschalldruckpegel (Bezugsfrequenz) berücksichtigt 
werden. Bei der Verwendung eines ungeregelten Schallkalibrators muss der 
Volumen-Korrekturwert für das verwendete Mikrofon bekannt sein. Die Geräteklasse 
des Schallkalibrators muss mindestens der des Schallpegelmessers entsprechen. 
Bei der Justierung eines Schallpegelmessgerätes sollte das Gerät nur 
sinnvolle Werte für die Mikrofonempfindlichkeit akzeptieren. 
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4. Anzeige  
 
Im Rahmen der Bauartzulassung und Eichung geprüfte Funktionen müssen gekenn-
zeichnet sein in der Anzeige. Falls die Kennzeichnung nicht selbsterklärend ist, muss 
sie im Handbuch erläutert werden. 
 
5. Elektrische Prüfungen 
 
Verfügt ein Schallpegelmessgerät über eine rückwirkungsfreie Schnittstelle, so kann 
diese für die elektrische Prüfung genutzt werden. Vor Beginn der Prüfung sollte 
daher geklärt werden, wie eine Anbindung des Schallpegelmessgerätes an das 
Prüfprogramm realisiert werden kann. 
 
 
6. Mechanische Prüfung 
 
Durch den Einfluss von mechanischen Schwingungen kann sich die untere Grenze 
des Arbeitsbereiches verändern. Es sind Angaben für die untere Grenze des 
Arbeitsbereiches des Schallpegelmessgerätes mit aufgesetztem und abgesetztem 
Mikrofon (wenn vorgesehen) für mechanische Schwingungen mit einer 
Beschleunigung von 1 m/s2 senkrecht und parallel zur Membranebene des Mikrofons 
für die Frequenzen von 31,5 Hz bis 1000 Hz zu machen. 
Es wird wenigstens eine Gerätekonfiguration des Schallpegelmessgerätes gefordert, 
die bei Einwirkung von mechanischen Schwingungen (20 Hz – 1 kHz mit einer 
sinusförmigen Beschleunigung von 1 m/s2 senkrecht und parallel zur Mikrofon-
membranebene) die Eichfehlergrenzen einhält. Das sind für ein Schallpegelmess-

gerät der Genauigkeitsklasse 1 0,7 dB und für die Genauigkeitsklasse 2 1,0 dB. 
 
 
7. Veränderungen am Schallpegelmesser 
 
Jede Veränderung am Schallpegelmesser ist der benannten Stelle für die Bauart-
zulassung mitzuteilen und per Nachtrag zuzulassen. 
 
 
8. Anforderungen an PC-basierte Schallpegelmesser: 
 
Ist ein PC oder Notebook Bestandteil der Zulassung, so wird das vollständige System  
der Bauartprüfung unterzogen. Jede Änderung der Hardware und der zugelassenen 
Software ist der benannten Stelle für die Bauartzulassung mitzuteilen und per 
Nachtrag zuzulassen. 
 
Wenn mit dem PC der eichpflichtige Messwert ermittelt und angezeigt wird, unterliegt 
das komplette Messgerät und die gesamte Software der Eichpflicht. Eine 
eichpflichtige Messung darf nur in der Hard- und Softwarekonfiguration durchgeführt 
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werden, in der auch die Zulassungsprüfungen durchgeführt worden sind. Es darf 
keine zusätzliche Software installiert werden. 
 
Wenn die vollständige Messdatenverarbeitung im Messwerterzeuger und der finale 
Messwert vom PC lediglich zur Anzeige gebracht wird, kann eine eichpflichte 
Software verwendet werden. Die Anforderungen an eine eichpflichtige Software 
können auf Anfrage mitgeteilt werden. Im PC darf keine Veränderung des 
Messwertes erfolgen. Es muss mit informationstechnischen Mitteln sichergestellt 
werden, dass der Messwerterzeuger nur zusammen mit der in der Zulassung 
festgestellten Version der Software im PC funktionsfähig ist. Bei dieser Lösung kann 
neben der eichpflichten Software noch andere nicht eichpflichtige Software auf dem 
Rechner installiert werden.  
Die eichpflichtige Software muß garantieren, dass keine Beeinflussung der 
Messwertanzeige durch die nicht eichpflichtige Software möglich ist. 
 
Eine Schnittstelle kann nur in dem Fall eichtechnisch unversiegelt bleiben, 
wenn sicher gestellt ist, dass sie rückwirkungsfrei ist. Das ist der Fall, wenn der 
angezeigte Messwert nicht über die Schnittstelle beeinflusst werden kann. Als 
mögliche Beeinflussung über die Schnittstelle müssen Datenkommunikations-
einflüsse, Beschaltung mit elektrischen Impedanzen und auch über die Schnittstelle 
erzeugte Brummschleifen ausgeschlossen werden. 
Lässt sich ein Einfluss auf die Schnittstelle ausüben, der zu veränderten Messwerten 
führt, so wird diese Schnittstelle einer eichtechnischen Versiegelung unterzogen. 
Es wird eine Erklärung über die Rückwirkungsfreiheit von Schnittstellen vom 
Hersteller benötigt, wenn diese rückwirkungsfrei sind. 
 
 
9. Softwareänderung  
 
Bei jeder Softwareänderung wird von der benannten Stelle eine elektrische Prüfung 
des Schallpegelmessers durchgeführt und ein Nachtrag erstellt. 
 
 
10. Kosten (Stand Mai 2012) 
 
Die Kosten für eine Zulassung oder einen Nachtrag werden nach Aufwand gemäß 
der Zulassungskostenverordnung abgerechnet. Für die Überprüfung der Richt-
charakteristisk eines Schallpegelmessers mit aufgesetztem Mikrofon werden 
Durchschnittsgebühren nach der Zulassungskostenverordnung von 1450,70 € und 
für die Überprüfung der Richtcharakteristisk eines Schallpegelmessers mit 
abgesetztem Mikrofon von 725,35 € berechnet. Für die Nutzung der EMV-Halle 
werden 138 € pro Stunde berechnet. Erfahrungsgemäß liegen die Kosten für eine 
Zulassung je nach Aufwand zwischen 13.000 € und 17.000 €. Die Kosten für einen 
Nachtrag für eine neue Software betragen je nach Aufwand zwischen 2.000 € und 
2.200 €. Sind für die Erstellung eines Nachtrages die Durchführung aller Prüfungen 
(akustisch, elektrisch, mechanisch, Klima, EMV und Handbuch) notwendig, 
entsprechen die Kosten denen einer Zulassung. 
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11. Beauftragter und Bevollmächtigter 
 
Beauftragter: 
Beauftragter ist, wer nachweisen kann, dass er vom Hersteller beauftragt ist, auf 
seinen eigenen Namen (Namen des Beauftragten), die Bauartzulassung zu 
beantragen; d.h. die Bauartzulassung wird mit allen aus der Zulassung 
resultierenden Rechten und Pflichten dem Beauftragten erteilt, der damit zum 
Zulassungsinhaber wird. 
 
 
Bevollmächtigter: 
Der Bevollmächtigte handelt nachweislich im Namen und im Auftrag des Herstellers 
zu dessen Gunsten. Er erwirbt keine eigenen Zulassungsrechte. 
 
Die PTB ist nicht verpflichtet zu prüfen, ob der Antragsteller auch der Hersteller der 
Bauart und handlungsbefugt bzw. vom Hersteller bevollmächtigt ist. 


